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Kurztitel 

Vereinsgesetz 1951 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 233/1951 

§/Artikel/Anlage 

§ 26 

Inkrafttretensdatum 

10.11.1951 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.1987 

Text 

  § 26. Die freiwillige Auflösung eines Vereines ist dem Landeshauptmann von dem abtretenden 
Vereinsvorstand alsogleich anzuzeigen und von diesem in dem amtlichen Blatte zu veröffentlichen. 


